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Zutritt zur Gemeindeverwaltung 
Der Zutritt zur Gemeindeverwaltung und zur Postfi liale ist nur 
mit einer FFP2-Maske (oder gleichwertig) gestattet. Die Masken-
pfl icht gilt auch für Kinder ab der Vollendung des 6. Lebensjahres 
(medizinische Maske oder FFP2-Maske). 

Wir bitten Sie weiterhin in sämtlichen Angelegenheiten um 
eine vorherige Terminvereinbarung - dies erspart Ihnen unnö-
tige Wartezeiten und ermöglicht dem jeweiligen Mitarbeiter eine 
fallbezogene Vorbereitung. 
Vielen Dank. 

Gemeindeverwaltung geschlossen 
Die Gemeindeverwaltung ist am Gründonnerstag, 14.04.2022 
nachmittags geschlossen. 

Einwohnermeldeamt 
Stand heute sind in die Gemeinde rund 60 Zuzüge aus der Uk-
raine erfolgt. Auf Grund dieser hohen Zahl und der damit ver-
bundenen administrativen Arbeit bitten wir um Ihr Verständnis, 
dass es beim Meldeamt und Standesamt zu längeren Wartezeiten 
kommt. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin – vielen 
Dank für Ihr Verständnis.

Herzliches Dankeschön 
für die zahlreichen Wohnungsangebote, Spenden und sonstige Un-
terstützungen für die Ukraine Flüchtlinge. Nach wie vor suchen wir 
Wohnraum für die vor Terror und Krieg gefl üchteten Menschen. Mel-
den Sie sich gerne bei der Gemeindeverwaltung Tel. 07669/9118-0 
Als Dankeschön erhielt die Gemeindeverwaltung dieses Kuchenge-
schenk einer ukrainischen Bäckerin. 

Sofa für Ukrainische Flüchtlinge gesucht 
Die Gemeinde sucht für eine Flüchtlingswohnung ein Sofa. Wer 
ein solches Möbelstück anbieten kann, wird gebeten sich im 
Rathaus bei Herrn Simon zu melden, Tel. 07669/9118-14, eMail: 
hauptamt@st-maergen.de. 

Information vom Testzentrum 
Das Testzentrum im Pfarrsaal hat wie an den ge-
wohnten Tagen mittwochs und samstags geöff f-
net. Die Uhrzeiten können bei der Terminreser-
vierung unter 
https://apo-schnelltest.de/testcenter-in-
st-maergen eingesehen werden. 

Badeaufsicht gesucht 
Die Gemeinde St. Märgen sucht für die anstehende Freibadsai-
son Personal für die Badeaufsicht im Naturfreibad St. Märgen. 
Voraussetzung ist das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber 
und ein Mindestalter von 18 Jahren. Falls Sie nicht im Besitz des 
Rettungsschwimmerabzeichens in Silber sind, so würde die Ge-
meinde St. Märgen die Kosten für den Erwerb übernehmen. Bei 
Interesse können sich im Rathaus St. Märgen, Herr Simon, Tel. 
07669/9118-14, E-Mail: hauptamt@st-maergen.de, oder Herr Fal-
ler, 07669/9118-19, E-Mail: rechnungsamt@st-maergen.de, infor-
mieren. 

Unsere Jubilare im April 
13.04. Rothaug Michael
  70 Jahre 
15.04. Waldvogel Max
  70 Jahre 
27.04. Schwär Alfred
  70 Jahre 

Ihnen und den Altersjubilaren, die 
namentlich nicht genannt werden 
wollen, gratuliert die Gemeinde 
recht herzlich zum Geburtstag! 

Redaktionsschlussänderungen 
wegen Ostern 
Der Redaktionsschluss für KW 15 wird 
von Montag, 11.04.2022 auf Donnerstag, 
07.04.2022, 10.00 Uhr vorverlegt. 
Der Redaktionsschluss für KW 16 wird von 
Ostermontag, 18.04.2022 auf Gründon-
nerstag, 14.04.2022, 10.00 Uhr vorverlegt. 
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Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 
für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem 
Rathaus. Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs. 

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.

Impressum:
Herausgeber: Bürgermeisteramt St. Märgen, Telefon 07669 9118-0, Telefax 07669 9118-40, 
e-mail: standesamt@st-maergen.de, Internet: www.st-maergen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Manfred Kreutz
Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

Arztpraxis St. Märgen 209
Mo.-Fr.  08.00 - 12.00 Uhr
Di. u. Do.  16.00 - 19.00 Uhr

Kloster Apotheke St. Märgen 2 19
Mo.-Fr.  08.30 - 12.30 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwochnachmittag und Samstag 
geschlossen

Ärztlicher Notfalldienst
Notruf / Rettungsdienst /Feuerwehr:  112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis:  116 117 

Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
 01803/222555-45 

Krankentransport:  0761/19222

Wichtige Rufnummern
Störungshotline für Strom:  
ENBW 0800/3629477
Badenova 0800/27667767

Polizeiposten Hinterzarten  07652/9177-0

Bestattungen Horizonte Dreisamtal
 0761/4014898

Sonstige Hilfsdienste
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen
Pfarrbüro 9103-0  
Beerdigungsbereitschaft 0160/6209120 
Kindergarten St. Michael 470
Mobiler Sozialer Dienst
(Pfl egedienst des DRK):   07660/920353 
oder  0175/2244311
Fachstelle Sucht (bwlv) 07651/2422 Hauptstelle 
Freiburg:  0761/156309-0 
Frauenhorizonte – 
Gegen sexuelle Gewalt e.V.           
24-Stunden Notruf 0761/2858585
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000/116016  

Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  0800/4203040
Kirchliche Sozialstation 
Dreisamtal gGmbH 07661/9868-0   
Einsatz Dorfhelferin 07661/7077  
Essen auf Rädern 07651/911843
Hospizgruppe Dreisamtal 0160/96263862
Integrationsfachdienst  0711/250832800   
Beratungsstelle für ältere Menschen
  07661/391-114  

Tageselternverein Dreisamtal/
Hochschwarzwald 07651/911855  

Landwirtschaftlischer
Betriebshelferdienst 07602/9101-26

Stiftung Sozialfonds St. Märgen
Ansprechpartner: 
Manfred Kreutz Tel. 07669/91180

APOTHEKENNOTDIENST
jeweils 08:30 Uhr bis nächsten Tag 08:30 Uhr

Mittwoch, 06.04.2022
Zasius-Apotheke Freiburg
Günterstalstr. 39, Tel.: 0761 - 7 32 80
Donnerstag, 07.04.2022
Hubertus-Apotheke Caunes Freiburg
Rotteckring 4, Tel.: 0761 - 3 45 00
Titisee-Apotheke Titisee-Neustadt
Jägerstr. 2, Tel.: 07651 - 82 02
Freitag, 08.04.2022
Hornus-Apotheke Zähringen Freiburg
Hornusstr. 20, Tel.: 0761 - 5 56 46 55
Littenweiler-Apotheke Freiburg
Römerstr. 1, Tel.: 0761 - 69 67 50 51
Samstag, 09.04.2022
3 König Apotheke Wiehre Freiburg
Dreikönigstr. 9, Tel.: 0761 - 7 57 55
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel.: 07652 - 9 11 40
Sonntag, 10.04.2022
Hölderle-Carré Apotheke Caunes 
Freiburg
Konrad-Goldmann-Str. 5 A, 
Tel.: 0761 - 3 68 89 82 01
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel.: 07652 - 9 11 40
Montag, 11.04.2022
Landwasser-Apotheke Freiburg
Auwaldstr. 13, Tel.: 0761 - 1 60 66
Stadt-Apotheke Neustadt
Gutachstr. 2, Tel.: 07651 - 93 38 80
Dienstag, 12.04.2022
Apotheke am Berliner Tor Freiburg
Breisacher Str. 86, Tel.: 0761 - 88 89 58 00
Brunnen-Apotheke Freiburg
Bertoldstr. 8, Tel.: 0761 - 3 29 99
Mittwoch, 13.04.2022
Apotheke St. Gallus Kirchzarten
Hauptstr. 17, Tel.: 07661 - 50 47
Münster-Apotheke Neustadt
Scheuerlenstr. 20, Tel.: 07651 - 92 26 60 

0800 0022833 (aus dem Festnetz kostenfrei)
22833 (aus allen Mobilnetzen nicht kostenfrei)

WICHTIGE RUFNUMMERN • EINRICHTUNGEN UND ADRESSEN

RATHAUS ST. MÄRGEN
BÜRGERMEISTERAMT:

Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag,  08.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
  
Michael Faller Rechnungsamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 19
rechnungsamt@st-maergen.de

Uschi Faller Vorzimmer Bürgermeister
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 11
rathaus@st-maergen.de

Stefan Metzger Standesamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 27
standesamt@st-maergen.de

Silvia Rombach Gemeindekasse
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 13
gemeindekasse@st-maergen.de

Martina Schmitt Einwohnermeldeamt - Bürgerbüro
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 16
meldeamt@st-maergen.de

Frank Simon Hauptamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 14
hauptamt@st-maergen.de

Sabine Mark  Inklusionsvermittlerin
Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung
Telefon (0 76 69) 9118-23 oder 1466
inklusion-st-maergen@gmx.de 
Termine nach Vereinbarung 

Postagentur und Fundbüro
Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:  (0 76 69) 91 18 - 20

www.st-maergen.de
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FÜR UNSERE 
MITBÜRGER NOTIERT

Dorfputzete der 
Grundschule St. Märgen 
Am 13.04.2022 fi ndet ab 08:30 Uhr mit Hilfe 
des Schwarzwaldvereins eine Dorfputzete 
der Grundschüler in St. Märgen statt.  
 
 

Ukraine - Sachspenden 
notwendig - 
Gebraucht werden v.a. Wasserfi lter, Haltbare 
Lebensmittel, Verbandszeug, Medikamen-
te, Hygieneartikel, Camping-/Gaskocher, 
Taschenlampen, Batterien, Schlafsäcke, Iso-
matten, Kerzen,Tiernahrung, Defi brilatoren. 
Hier die Warenannahme in der Region: 
Mo-Fr von 8-16 Uhr, Sa 8-12 Uhr Olt-
mannstraße 11, 79100 Freiburg 
Do-Fr von 16-18 Uhr am Haus der Gemein-
schaft, Jörgleweg 1, St. Peter 
Samstag, von 12-16 Uhr Emmendinger Str. 1, 
Waldkirch 
Bei Geldspenden empfehlen wir die Rena-
te Merkle Stiftung aus Gottenheim mit der 
IBAN: DE25 6806 15050035 2758 00 und BIC: 
GENODE61HR. Bei Geldspenden ab 200 Euro 
bitte im Verwendungszweck Ihre Adresse 
angeben für das Zusenden der Spendenbe-
scheinigung. Die Geldspenden werden für 
den günstigen Ankauf von Arzneimitteln 
verwendet.  
 
 

Den Lebensraum vieler 
Wildtiere mit ihren Jungen 
beachten 
Anpassen der Sport- und Freizeitaktivitäten 
in Feld, Wald und Wiese während der Brut- 
und Setzzeit 
Es gilt die Natur zu respektieren und sich 
entsprechend rücksichtsvoll zu verhalten. 
Das bedeutet auf den Wegen bleiben, keine 
Querfeldein-Aktionen während der Brut- 
und Setzzeit der Wildtiere und der Verzicht 
auf nächtliche Freizeitaktivitäten mit künst-
lichen Lichtquellen in Feld und Wald, denn 
gerade in der Abenddämmerung werden 
viele Wildtiere aktiv, und manche benötigen 
die Dunkelheit der Nacht, um vielen Gefah-
ren zu entgehen. 

Hunde sind in der freien Landschaft an die 
Leine zu nehmen. Auftauchenden Wild-
tieren sollten Menschen mit freundlicher 
Aufmerksamkeit und Interesse begegnen 
und sich langsam aus dem Störungsbereich 
zurückziehen, sich möglichst unauff ällig 
verhalten und nur aus der Deckung heraus 
beobachten. Gefundene Jungtiere grund-
sätzlich nicht anfassen, da die Eltern ihre 
Jungen sonst eventuell wegen des mensch-
lichen Geruches verstoßen. Am besten sich 

schnellstmöglich leise vom Fundort entfer-
nen. Mit diesen Verhaltensweisen kann je-
der einen Beitrag zur Erhaltung der Arten-
vielfalt in unserer Landschaft leisten. 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald als untere Jagdbehörde behält sich 
daher vor, für besonders sensible Bereiche 
in Wäldern und der freien Landschaft vorü-
bergehend den Leinenzwang anzuordnen. 
Für Rückfragen und weitergehende In-
formationen stehen beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald das Kreisjag-
damt unter der Telefonnummer 0761 2187-
3817 und der Fachbereich Naturschutz mit 
der Nummer 0761 2187-4219 zur Verfügung 
oder per E-Mail an markus.fehrenbach@
lkbh.de oder matthias.hollerbach@lkbh.de.  
 

Lebenshilfe Südschwarzwald
Auch in Zeiten von Corona lassen wir Sie 
nicht allein! 
Mit unseren Angeboten des Familienunter-
stützenden Dienstes sind wir für Sie da – ge-
rade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten
• Sie brauchen eine Begleitung oder Assis-

tenz für Ihren Arztbesuch oder andere Erle-
digungen? Wir sorgen für eine passgenaue 
Vermittlung einer Begleitperson

• Sie brauchen mal einen Tapetenwechsel 
und / oder haben Lust auf einen Ausfl ug in 
die Natur? Wir unterstützen Sie mit unserer 
Freizeitbegleitung

• Sie können oder möchten zurzeit Ihre 
Wohnung nicht verlassen? Wir erledigen 
Boten- oder Behördengänge für Sie oder 
kaufen für Sie ein.

• Sie betreuen ein Familienmitglied mit Be-
hinderung und brauchen mal Zeit für sich? 
Wir betreuen Ihren Angehörigen im häus-
lichen Umfeld

• Sie wissen nicht, welche fi nanziellen Un-
terstützungsmöglichkeiten Ihnen zur 
Verfügung stehen? Wir beraten Sie und 
unterstützen Sie bei der Beantragung von 
Leistungen

 
Sie haben Interesse? Dann freue ich mich auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ihre Sabine Verborg 
  
Unterstützung und Begleitung einer älte-
ren Dame in Schluchsee gesucht  
Zur Unterstützung einer älteren Dame (94 
Jahre) in Schluchsee, die unter einer Seh-
schwäche leidet, suchen wir eine Person, 
die sie bei Erledigungen, wie z.B. Einkäufen, 
Arztbesuchen etc. unterstützen könnte. Da-
rüber hinaus wäre eine Begleitung bei Frei-
zeitaktivitäten wie z.B. Spaziergängen oder 
Konzertbesuchen sehr willkommen. Für 
diese Tätigkeit ist ein eigenes Fahrzeug er-
forderlich. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird 
durch eine steuerfreie Aufwandsentschädi-
gung vergütet. Fahrspesen werden selbst-
verständlich erstattet, 
Sie haben Zeit und Interesse? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Bitte melden Sie sich unter Tel. 07651/93 
626-11 bei Frau Sabine Verborg oder per 

E-Mail an: pa.hsw@lebenshilfe-ssw.de 
Hey – wir haben noch 1 Stelle im Bundes-
freiwilligendienst im Waldkindergarten 
zu vergeben ! 
Was Soziales für ein Jahr ? Mal reinschnup-
pern und nebenbei noch Geld verdienen? 
Na dann los und bewirb dich bei uns! Wir 
freuen uns auf deine Kreativität, deinen 
Teamgeist und auf darauf, dass du dich mit 
deinen Fähigkeiten in den Kindergartenall-
tag einbringst. Du kannst die Zeit nach der 
Schule bis zur Ausbildung oder Studium 
sinnvoll überbrücken. Ganz nebenbei sam-
melst du wertvolle Erfahrungen für deine 
Zukunft. 
Der nächste Beginn für den Bundesfreiwil-
ligendienst ist der 01.09.2022 für die Dauer 
von 12 Monaten. Weitere Infos über den 
Waldkindergarten am Felsele fi ndest du un-
ter: www.lebenshilfe-ssw.de 
Für Fragen steht dir Johanna Fehrenbach, 
Telefon (07651) 93 626-0 oder j.fehrenbach@
lebenshilfe-ssw.de gerne zur Verfügung. 
Lebenshilfe Südschwarzwald e. V. 
Wege gestalten. Gemeinsam. 
Scheuerlenstraße 7 - 79822 Titisee-Neustadt 
Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag - Donnerstag 08 - 15 Uhr, 
Freitag 08 – 12 Uhr, 07651 93 626 0,
 j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de 
Gruppenangebote Hochschwarzwald, 
Sabine Fendt 
Montag, Mittwoch und Freitag 08 – 13 Uhr, 
07651 93 626 19, s.fendt@lebenshilfe-ssw.de   
Persönliche Angebote Hochschwarzwald, 
Sabine Verborg
Dienstag und Donnerstag 09 – 16 Uhr, 
Mittwoch 9 – 11 Uhr, 07651 93 626 11, 
s.verborg@lebenshilfe-ssw.de 
 
 

Gastschüler suchen 
Gastfamilien 
Gastschüler aus Peru suchen nette Gastfa-
milien Im Rahmen eines Gastschülerpro-
gramms mit Schulen aus Lateinamerika 
sucht die DJO - Deutsche Jugend in Eu-
ropa nette Gastfamilien. Die Familienauf-
enthaltsdauer: Peru/Arequipa vom 07.05 
– 03.06.2022 und Der Gegenbesuch ist mög-
lich. Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Eu-
ropa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.  

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Gebührensatzung des Gutach-
terausschusses Breisgau-Nord 
Hochschwarzwald: 
Die öff entlich rechtliche Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Kirchzarten und den 
abgebenden Gemeinden Breitnau, Bu-
chenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), 
Feldberg, Friedenweiler, Glottertal, Gundel-
fi ngen, Heuweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, 
Oberried, Schluchsee, St. Märgen, St. Peter, 
Stegen sowie den abgebenden Städten 
Löffi  ngen und Titisee-Neustadt wurde am 
08.10.2021 unterzeichnet. 
Mit dieser übertrugen die abgegebenen Ge-
meinden und Städte die Aufgaben nach §§ 
192 bis 197 BauGB i.V.m. der Gutachteraus-
schussverordnung (GuAVO) an die Gemein-
de Kirchzarten. 
In § 5 Abs. 1 der öff entlich rechtlichen Ver-
einbarung ist geregelt, das die Gemeinde 
Kirchzarten im Rahmen der übertragenen 
Aufgaben Satzungen erlassen kann. In der 
Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kirch-
zarten am 17.03.2022 wurde folgende Ge-
bührensatzung für den Gutachterausschuss 
Breisgau-Nord Hochschwarzwald (Gutach-
terausschussgebührensatzung) beschlos-
sen. 

S A T Z U N G 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Tätigkeit des  
gemeinsamen Gutachterausschusses 
„Breisgau Nord - Hochschwarzwald“  

bei der Gemeinde Kirchzarten und seiner 
Geschäftsstelle 

(Gutachterausschussgebührensatzung) 
  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung 
mit den §§ 2, 11 und 12 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Kirchzarten in seiner Sitzung am 
17. März 2022 folgende Satzung beschlos-
sen: 

  
§ 1 

Gebührenpfl icht  
1. Die Gemeinde Kirchzarten erhebt Ge-

bühren für die Erstattung von Gut-
achten durch den gemeinsamen 
Gutachterausschuss „Breisgau Nord - 
Hochschwarzwald“ bei der Gemeinde 
Kirchzarten (im Folgenden Gemeinsa-
mer Gutachterausschuss) gemäß   § 
192 ff . Baugesetzbuch (BauGB) und 
für Leistungen der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses nach Maßgabe 
dieser Satzung. 

 
2. Diese Satzung gilt nicht für Gutachten 

des Gemeinsamen Gutachterausschus-

ses und Tätigkeiten der Geschäftsstelle, 
die einem Gericht oder einem Staats-
anwalt zu Beweiszwecken erbracht 
werden. In diesen Fällen bemisst sich 
die Entschädigung des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses nach den Vor-
schriften des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes (JVEG). 

 
3. Die Gemeinde Kirchzarten kann Dritte 

beauftragen, die Gebühren nach die-
ser Satzung zu berechnen, Bescheide 
auszufertigen und zu versenden, die 
Gebühren entgegenzunehmen und 
abzuführen, Nachweise darüber für die 
Gemeinde Kirchzarten zu führen sowie 
die erforderlichen Daten zu verarbeiten 
und die verarbeiteten Daten der Ge-
meinde Kirchzarten mitzuteilen. 

  
§ 2 

Gebührenschuldner, Haftung  
1. Gebührenschuldner ist, wer die Erstat-

tung des Gutachtens veranlasst oder 
in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird. 

 
2. Mehrere Gebührenschuldner haften als 

Gesamtschuldner. 
 
3. Neben dem Gebührenschuldner haf-

tet, wer die Gebührenschuld durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gut-
achterausschuss übernommen hat; dies 
gilt auch für denjenigen, der für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Ge-
setzes haftet.

 
§ 3 

Gebührenmaßstab  
1. Die Gebühren werden nach dem ermit-

telten Verkehrswert/Wert des Grund-
stücks, des grundstücksgleichen oder 
sonstigen Rechts bzw. der baulichen 
oder sonstigen Anlagen erhoben. 
Maßgebend ist der Verkehrswert nach 
Abschluss der Wertermittlung. Für 
Grundstücke ohne Verkehrswert ist der 
ermittelte Wert für die Gebührenbe-
messung maßgebend. 

 
2. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung 

gilt die wirtschaftliche Einheit, nicht das 
Grundstück im Sinne der Grundbuch-
ordnung (GO). Als Grundstücke gelten 
auch   die grundstücksgleichen Rechte 
(Wohnungs-/Teileigentum, Erbbau-
recht etc.). 

 
3. Für jeden ermittelten Verkehrswert ei-

nes Grundstücks wird die Gebühr – mit 
Ausnahmen der Absätze (4) bis (7) – ge-
sondert berechnet. 

 
4. Liegen mehrere gleichartige, unbebau-

te, land- und/oder forstwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke nebeneinander 
und bilden diese eine wirtschaftliche 
Einheit, wird die Gebühr aus der Sum-

me der Verkehrswerte dieser Grundstü-
cke berechnet. 

 
5. Werden für ein Grundstück mehrere 

Einzelwerte festgelegt, so wird die Ge-
bühr aus der Summe der Einzelwerte 
berechnet. 

 
6. Sind im Rahmen einer Wertermittlung 

mehrere Sachen und/oder Rechte, 
die sich auf ein Grundstück oder ein 
grundstücksgleiches Recht beziehen, 
zu bewerten, so ist die Gebühr aus der 
Summe der maßgeblichen Werte der 
einzelnen Gegenstände (Sachen und/
oder Rechte) zu berechnen. Gleiches 
gilt, wenn Wertunterschiede auf der 
Grundlage unterschiedlicher Grund-
stückseigenschaften zu ermitteln sind. 
Wertermittlungen mehrerer Eigen-
tumswohnungen auf einem  Grund-
stück oder gleichartiger unbebauter 
Grundstücke gelten hier als eine  Wer-
termittlung, sofern alle Objekte in ei-
nem Verkehrswertgutachten zu einem 
Stichtag bewertet werden. 

 
7. Sind Wertermittlungen für Sachen und/

oder Rechte zu unterschiedlichen Stich-
tagen durchzuführen, so wird für jeden 
Stichtag eine Gebühr berechnet. Für 
den höchsten Verkehrswert nach Ab-
satz1 wird die volle Gebühr erhoben. 
Für alle anderen Verkehrswerte wird 
der halbe Wert nach Absatz 1 zu Grun-
de gelegt. 

 
8. Wird der Wert eines (ideellen) Mitei-

gentumsanteils ermittelt, der nicht mit 
Sondereigentum nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz (WEG) verbunden ist, 
so wird die  Gebühr aus dem Wert des 
gesamten Grundstücks berechnet. 

 
9. Bei Gutachten über die Ermittlung sa-

nierungsbedingter Bodenwerterhö-
hungen (§ 154 Abs. 2 BauGB) wird die 
Gebühr aus dem ermittelten Neuord-
nungswert des gesamten Grundstücks 
berechnet. 

 
10. Bei Wertermittlungen für Baulandum-

legungsverfahren auf Antrag der Um-
legungsstelle bildet der Wert der Vertei-
lungsmasse die Bemessungsgrundlage 
für die Gebührenfestsetzung. 

 
11. Für die Ermittlung besonderer Boden-

richtwerte (§ 196 Abs. 1 Satz 7 BauGB) 
werden Gebühren analog zum JVEG 
erhoben. 

 
12. Veranlasst der Antragsteller den Ge-

meinsamen Gutachterausschuss oder 
dessen Geschäftsstelle nach Abschluss 
der Wertermittlung zu einer Erörterung 
von  seinen Gegenvorstellungen ohne 
Auswirkungen auf die Wertaussage des 
Gutachtens, werden hierfür Gebühren 
für die Geschäftsstelle des Gutachter-
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ausschusses je Zeiteinheit entspre-
chend § 9 dieser Satzung und für die 
Entschädigung der Gutachter Gebüh-
ren entsprechend dem JVEG erhoben. 
Für die Teilnahme an Ortsterminen wird 
Fahrtkostenersatz analog dem JVEG er-
hoben. 

 
13. Soweit die Leistungen nach dieser Sat-

zung umsatzsteuerpfl ichtig sind, ist in 
der Gebühr die Umsatzsteuer in der je-
weiligen gesetzlichen Höhe enthalten.

  
§ 4 

Ermäßigte Gebühr  
1. Ist dasselbe Grundstück, dasselbe Recht 

bzw. dieselbe Anlage innerhalb von 
drei Jahren erneut zu bewerten, ohne 
dass sich die tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse geändert haben, so 
ermäßigt sich die Gebühr um 30%.

2. Für Umrechnungen und Wertfort-
schreibungen ohne erneute Bewertung 
durch den Gutachterausschuss beträgt 
die Gebühr 30% der nach dem fortge-
schriebenen oder umgerechneten Wert 
zu erhebenden vollen Gebühr nach § 6 
Abs. 2. 

  
§ 5 

Erhöhte Gebühr   
Die Gebühr kann sich um bis zu 100% er-
höhen, wenn das Gutachten auf Antrag des 
Antragstellers entsprechend § 6 Abs. 3 Gut-
achterausschussverordnung unter beson-
derer Würdigung der Vergleichspreise und 
Darlegung der angewandten Methoden 
auszuarbeiten ist oder wenn die Wertermitt-
lung besonderen zusätzlichen Aufwand er-
fordert, wie z.B.:
• erschwerte Beschaff ung von Unterlagen;
• umfangreiche und / oder zeitaufwändige 

Teilnahme an Besprechungen bzw. Bera-
tungen;

• Erstellung von örtlichen Aufmassen und 
Berechnungen bei nicht Vorliegen von 
entsprechenden Unterlagen;

• weitläufi ge oder erschwerte Zufahrt und 
Begehung;

• Bewertung von besonderen rechtlichen 
und tatsächlichen Situationsmerkmalen;

• Ermittlung von Abbruchkosten;
• Bewertung von Rechten und Belastungen;
• Beachtung und / oder Berücksichtigung 

von sonstigen außergewöhnlichen Er-
tragsverhältnissen, z.B. Staff elmieten;

• Berücksichtigung von Entschädigungsge-
sichtspunkten;

• sonstige spezielle Berechnungsverfahren 
bei bebauten Grundstücken, z.B. Liquida-
tions / Residualverfahren oder sonstige 
spezielle Berechnungsverfahren;

• zurückliegender Stichtag für die Werter-
mittlung unter Berücksichtigung von his-
torischen, rechtlichen und tatsächlichen 
Zustandsmerkmalen;

• erschwerte Wertermittlungen wegen feh-
lenden Vergleichspreisen oder Vergleichs-
fällen aus der Kaufpreissammlung;

• erhöhtes Studium von Fachliteratur und 
Rechtsprechung;

• Mehraufwand in den Erläuterungen und 
redaktionellen Darstellungen der Werter-
mittlungsgrundlagen bzw. Wertableitun-
gen auch im Hinblick auf eine gute Nach-
vollziehbarkeit der für die Wertermittlung 
wertrelevanten Daten und der Wertermitt-
lungsergebnisse

• wenn vom Antragsteller ein zusätzliches 
Wertermittlungsverfahren verlangt wird 
(zusätzliche Ermittlung des Sach, Ertrags- 
oder Vergleichwertes) soweit dies möglich 
ist

• Bei zusätzlicher schriftlicher Begründung 
oder Ausarbeitung auf Verlangen des An-
tragsteller

• Zusätzlicher Ortstermin
• Wenn der Antragsteller während der  

Bearbeitung des Gutachtens den Gut-
achtenauftrag (z.B. Änderung des Wer-
termittlungsstichtages, Änderung des 
Wertermittlungsgegenstandes) ändert. 

  
§ 6 

Gebührenhöhe  
1. Bei der Wertermittlung von Sachen und 

Rechten beträgt die Gebühr bei einem 
Wert 

 
2. Für die Erstattung von Gutachten nach 

§ 5 Abs. 2 des Bundeskleingartengeset-
zes (BKleingG), ortsübliche Pacht, wer-
den Gebühren für die Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses je Zeitein-
heit entsprechend § 9 dieser Satzung 
und für die Entschädigung der Gutach-
ter Gebühren entsprechend dem JVEG 
erhoben. Für die Teilnahme an Ortster-
minen wird Fahrtkostenersatz analog 
dem JVEG erhoben. Die Mindestgebühr 
beträgt 321,00€. 

 
3. Für Auskünfte zum Bodenrichtwert 

bzw. Bodenwert (§ 196 Abs. 3 BauGB) 
beträgt die Gebühr 27,00 € pro Wert. 

 
4. Für Auskünfte aus der Kaufpreissamm-

lung (§ 195 Abs. 3 BauGB und § 13 der 
Gutachterausschussverordnung) be-
trägt die Gebühr 52,90 € pro Wert. 

 
5. In der Gebühr sind bei der Erstattung 

von Gutachten durch den Gemeinsa-
men Gutachterausschuss zwei Ausfer-
tigungen des Gutachtens enthalten. Ist 
der Antragsteller nicht Eigentümer, so 
erhalten Antragsteller und Eigentümer 
je eine Ausfertigung. Für jede weite-
re Ausfertigung bzw. jeden weiteren 
Auszug werden Gebühren für die Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses 
je Zeiteinheit entsprechend § 9 dieser 
Satzung erhoben. 

  
§ 7 

Rücknahme, Ablehnung eines Antrags  
1. Wird ein Antrag auf Erstellung  eines 

Gutachtens zurückgenommen, be-
vor  der Gutachterausschuss einen Be-

schluss über den Wert  des Gegenstan-
des  gefasst  hat, so wird eine  Gebühr 
nach dem Bearbeitungsstand von bis 
zu 100 % der vollen Gebühr des ge-
schätzten Wertes erhoben. Wird ein An-
trag erst nach dem Beschluss zurückge-
nommen, so entsteht die volle Gebühr.

 
2. Wird ein Antrag auf Erstattung eines 

Gutachtens durch den Gemeinsamen 
Gutachterausschuss abgelehnt, so wird 
die Gebühr nach dem insoweit entstan-
denen Bearbeitungsaufwand für die 
Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses je Zeiteinheit entsprechend § 9 die-
ser Satzung und für die Entschädigung 
der Gutachter entsprechend dem JVEG 
erhoben. Für die Teilnahme an Ortster-
minen wird Fahrtkostenersatz analog 
dem JVEG erhoben. 

  
§ 8 

Besondere Sachverständige, erhöhte 
Auslagen  

1. Werden mit Zustimmung des Antrag-
stellers besondere Sachverständige 
bei der Wertermittlung zugezogen(z.B. 
Sachverständige für Altlasten o.ä.), so 
hat der Gebührenschuldner die hier-
durch entstehenden Auslagen neben 
den Gebühren nach dieser Satzung zu 
entrichten. 

 
2. Entstandene Auslagen (z.B. Auszüge 

aus dem Liegenschaftskataster, Grund-
buchauszüge, o.ä.) sind neben der Ge-
bühr zu erstatten. 

 
3. Soweit die sonstigen Auslagen das üb-

liche Maß übersteigen, sind sie neben 
der Gebühr zu ersetzen. 

 
4. Für die Erstattung von Auslagen sind 

die für die Gebühren geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden.

  
§ 9 

Gebühren für sonstige Leistungen des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 

und seiner Geschäftsstelle  
1. Für sonstige Leistungen, soweit sie 

nicht in dieser Satzung ausdrücklich 
aufgeführt sind, werden Gebühren 
nach Zeitaufwand erhoben. Bei der Ge-
meinde Kirchzarten beträgt eine Zeite-
inheit (ZE) 15 Minuten. 

 
2. Die allgemeine Verwaltungsgebühr für 

die Tätigkeit des Gemeinsamen Gut-
achterausschusses und/oder seiner Ge-
schäftsstelle beträgt 17,60€/Zeiteinheit.

 
§ 10 

Entstehung und Fälligkeit  
1. Die Gebühr entsteht mit der Beendi-

gung der Wertermittlung durch den 
Beschluss des Gemeinsamen Gutach-
terausschusses. Bei Zurücknahme des 
Antrags nach § 7 entsteht die Gebühr 
mit dem Eingang der Rücknahmeer-
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klärung bei der Geschäftsstelle des Ge-
meinsamen Gutachterausschusses. Bei 
Ablehnung eines Antrags nach § 7 ent-
steht die Gebühr mit der entsprechen-
den Entscheidung der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses.

2. Die Gebühr wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides 
an den Gebührenschuldner fällig 

  
§ 11 

Vorauszahlung, Sicherheitsleistung  
1. Die Erstattung eines Gutachtens kann 

davon abhängig gemacht werden, dass 
die Gebühr ganz oder teilweise voraus-
gezahlt oder für sie Sicherheit geleistet 
wird. 

 
2. Von der Anforderung einer Vorauszah-

lung oder der Anordnung einer Sicher-
heitsleistung ist abzusehen, wenn da-
durch eine für den Gebührenschuldner 
unzumutbare Verzögerung entstehen 
würde oder dies aus sonstigen Gründen 
unbillig wäre. 

  
§ 12 

Übergangsbestimmungen  
1. Die bisher bei den Geschäftsstellen der 

Gutachterausschüsse der abgebenden 
Städte/Gemeinden oder ihrer Zusam-
menschlüsse (z.B. Gemeinde Gundelfi n-
gen) beantragten und noch nicht fertig 
gestellten Verkehrswertgutachten ge-
hen auf den Gemeinsamen Gutachter-
ausschuss über. 

 
2. Für Leistungen, die vor Inkrafttreten 

dieser Satzung für den Gemeinsamen 
Gutachterausschuss bei den zuvor zu-
ständigen Geschäftsstellen der Gut-
achterausschüsse der abgebenden 
Städte/Gemeinden oder ihrer Zusam-
menschlüsse (z.B. Gemeinde Gundelfi n-
gen) beantragt und noch nicht fertig-
gestellt wurden, entstehen Gebühren 
auf der Grundlage dieser Gutachteraus-
schussgebührensatzung des gemein-
samen Gutachterausschusses „Breisgau 
Nord - Hochschwarzwald“ bei der Ge-
meinde Kirchzarten.

 
§ 13 

Inkrafttreten   
Die Satzung tritt rückwirkend zum 02. De-
zember 2021 in Kraft. 
  
Ausgefertigt: 
Kirchzarten, den 18. März 2022     

Gez. Andreas Hall, Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 

seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öff entlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.  
 
 

AUS DEM 
GEMEINDERAT

Sitzung vom 29.03.2022 
Erhebung von Parkgebühren mittels 
Handy-App 
Die Gemeinde St. Märgen stellt für den ru-
henden Verkehr mehrere Parkplätze zur Ver-
fügung. Diese wurden durch den Tagestou-
rismus schon immer rege frequentiert. Seit 
Beginn der Corona-Pandemie hat der Tage-
stourismus und damit die Anzahl der Par-
kraum benötigenden Fahrzeuge nochmals 
deutlich zugenommen. Auf dem Parkplatz 
beim Sportplatz wurde deshalb Anfang 
2021 begonnen, Parkgebühren auf freiwil-
liger Basis zu erheben. Dies erfolgte durch 
persönliche Ansprache der Parkplatznutzer, 
mit Hinweis auf die Bereitstellung des Park-
platzes und der Infrastruktur. Die sehr gro-
ße Akzeptanz dieser Vorgehensweise zeigt 
sich in den hierdurch erzielten Einnahmen. 
So konnten im Jahr 2021 an den 14 einzel-
nen Tagen, an welchen die Parkplatznutzer 
auf einen freiwilligen Beitrag angesprochen 
wurden, insgesamt rd. 5.900 Euro verein-
nahmt werden. Im Jahr 2022 waren dies 
bei ebenfalls 14 Tagen Einnahmen in Höhe 
von rd. 6.600 Euro. Dies soll in dieser Art am 
Parkplatz Sportplatz deshalb so weiterge-
führt werden. Ein weiterer großer Parkplatz 
der Gemeinde befi ndet sich auf dem Thur-
ner entlang der B500. Dieser wird von Wan-
derern und Skilangläufern gerne genutzt. 
Auch hier kann von einer hohen Akzeptanz 
für die Erhebung von Parkgebühren gerech-
net werden. Eine Erhebung der Parkgebüh-
ren durch direkte Ansprache der Nutzer ist 
allerdings wegen fehlendem Personal nicht 
möglich. Eine Lösung mittels Parkschein-
automat und Schranken, bedingt fi nanziel-
le Investitionen von über 10.000 Euro. Die 
Verwaltung hat deshalb Informationen über 
sogenanntes digitales Parken mittels einer 
Handy-App eingeholt. In diesem Bereich ist 
die Firma Parkster ein führendes Unterneh-
men. Zur Nutzung des digitalen Parkens, 
muss sich der Nutzer die Parkster-App auf 
sein Smartphone installieren und einmalig 
registrieren. Danach kann er ein entspre-
chendes digitales Parkticket lösen. Bei der 
Registrierung gibt der Nutzer sein Fahrzeug-
kennzeichen an. Zur Überwachung kann 
eine Kennzeichenliste der Fahrzeuge auf-
gerufen werden, für welche zu diesem Zeit-
punkt Parktickets gelöst wurden. 

Vorteile für die Gemeinde:
• Schnelle Umsetzung möglich
• Keine Kosten für Einrichtung, Tarifanpas-

sungen u.a.
• kostenlose Bereitstellung der Hinweisschil-

der
• kein Bezahlrisiko (Abrechnung der Park-

gebühren mit den Nutzern erfolgt über 
Parkster 

• mittels monatlicher Rechnung, Bezahlrisi-
ko trägt Parkster, Gemeinde erhält die er-
hobenen

• Parkgebühren unter Abzug der Transakti-
onsgebühr)

• geringe Transaktionsgebühr in Höhe von 
5%

 
Nachdem ein Erläuterungsvideo abgespielt 
und die Funktion der App sowie die Vortei-
le erklärt wurden, fi ndet die Beratung statt. 
Claus Simon ist der Auff assung, dass man 
es mit der App versuchen solle. Er regt an, 
statt Stundentickets eher Tagestickets an-
zubieten. Marcel Simon gibt zu bedenken, 
dass manche Menschen Probleme damit ha-
ben könnten, Tickets mit dem Smartphone 
zu lösen. Außerdem müsse ausreichender 
Empfang auf allen Handynetzen gesichert 
sein. Auch Stefan Saier frägt nach den am 
Standort „Parkplatz Thurner“ verfügbaren 
Handynetzen. BM Kreutz bekräftigt, dass 
die Verfügbarkeit der Handynetze vorab 
geprüft werde. Es sei außerdem Beabsich-
tigt, dass bei fehlender Ticketbuchung nicht 
direkt eine Strafgebühr verhängt wird, son-
dern zunächst ein Hinweis, womöglich in 
Form eines Aufklebers o. ä. erfolgt. Klaus 
Faller spricht die Nutzung des Parkplatzes 
durch Pendler an und frägt nach der dies-
bezüglichen Frequentierung. Er regt an, an 
den betreff enden Personenkreis Plaketten 
o. ä. zu verteilen. Lt. BM ließe sich dies aller-
dings auch digital über eine Jahresgebühr 
regeln. Thomas Simon plädiert an dieser 
Stelle dafür, dass ein mögliches Jahresticket 
für Pendler auch bepreist werden sollte. 
Josef Saier spricht einige Kritikpunkte an: 
Nicht alle Menschen haben ein Handy. Wer 
kontrolliert? Ist eine Ahndung möglich? Falls 
nicht, ist es dann überhaupt sinnvoll? BM 
Kreutz sieht die App als Einstiegt in den Be-
reich der Parkraumbewirtschaftung mit der 
Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln. Dia-
na Löffl  er ist dafür die Sache auszuprobieren 
und nicht schon von vorneherein zu sagen 
„das funktioniert nicht“. Stefan Saier regt an, 
bei festgestellten Nichtzahlern einen Aufkle-
ber/Hinweis anzubringen mit dem Hinweis, 
dass die Parkgebühr noch bis zu einem ge-
wissen Zeitpunkt nachentrichtet werden 
kann. Nach Abschluss der Diskussion stellt 
der Bürgermeister die Frage, wer für die Ein-
führung einer Smartphone-App für Parkge-
bühren auf dem Parkplatz Thurner stimmt. 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 1 Ent-
haltung   

Ersatzbeschaff ung des EDV-Servers fürs 
Rathaus, Auftragsvergabe 
Es wird vorgeschlagen folgendes Angebot 
von Komm.ONE anzunehmen: 



ST. MÄRGEN AKTUELL  Mittwoch, 06. April 2022  7

Hard- u. Software:  €11.349,64 
Dienstleistung:  €6.176,00 
Netzwerk-Switch:  €2.036,33 
Konfi guration Switch: €300,00 
Summe:  €19.861,97 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsverga-
be an Komm.ONE einstimmig zu.   

Flüchtlinge aus der Ukraine 
Als Auswirkung des Krieges in der Ukraine 
treff en auch in der Gemeinde St. Märgen 
bereits die ersten Flüchtlinge ein. Diese wur-
den bisher privat untergebracht. Teilweise 
führen die Flüchtlinge auch ihre Haustiere 
mit. 
a) Unterbringung 
BM Kreutz berichtet, dass aktuell 31 Flücht-
linge aus der Ukraine in St. Märgen auf-
genommen wurden. Er erläutert auch das 
Prozedere, wie es nach Flüchtlingsaufnah-
megesetz vorgesehen ist, d.h. der Ablauf 
Erstaufnahme – Anschlussunterbringung. 
Da die auf privatem Wege in St. Märgen ein-
getroff enen Flüchtlinge nicht in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung untergebracht sind, 
müssen sich diese direkt nach der Ankunft 
um den eigenen Lebensunterhalt kümmern. 
Die Gemeinde hat daher bei Bedarf Lebens-
mittelgutscheine im Wert von 20,- € ausge-
geben. Der Bürgermeister erklärt weiterhin, 
dass die Flüchtlingswelle auch die Verwal-
tung/Bauhof durch aufwändiges Anmel-
deverfahren, Wohnraumbeschaff ung usw. 
arg in Beschlag nimmt. Der Bürgermeister 
erklärt außerdem die Modalitäten zu den 
Wohnungsmietverträgen. Für die privat 
untergebrachten Flüchtlinge schließt die 
Gemeinde mit dem Vermieter einen Miet-
vertrag über den zur Verfügung gestellten 
Wohnraum. Hierzu wurde durch den vom 
Landratsamt beauftragten Rechtsanwalt 
Christian Widmann, Freiburg, ein Standard-
mietvertrag erarbeitet, welcher die für diese 
Sonderkonstellation erforderlichen Klau-
seln beinhaltet. Rechtlich befi nden sich die 
Flüchtlinge für die ersten 6 Monate in der 
Erstaufnahme, für welche der Landkreis zu-
ständig ist. Die Gemeinde schließt deshalb 
für die Erstaufnahmeunterbringung einen 
Rahmenvertrag mit dem Landkreis, als 
Grundlage für die Untervermietung des von 
der Gemeinde angemieteten Wohnraums 
an den Landkreis. Der Gemeinderat nimmt 
diese Ausführungen zur Kenntnis. 
b) Befreiungen von Kurtaxe und Hundesteuer 
Für die in Ferienwohnungen oder ähnlichen 
Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge 
könnte sich die satzungsrechtliche Frage 
nach der Erhebung einer Kurtaxe stellen. 
Hier regelt § 2 Abs. 1 der Kurtaxesatzung, 
dass die Kurtaxe von Personen ist, welche 
nicht Einwohner der Gemeinde sind. Die 
sich in voraussichtlich länger in der Gemein-
de aufhaltende Flüchtlinge, melden sich hier 
mit Hauptwohnsitz an. Eine Kurtaxepfl icht 
entsteht somit nicht. Es kann evtl. der Fall 
eintreten, dass sich Flüchtlinge aus der Uk-
raine selbst für kurze Zeit in einer Ferienwoh-
nung einmieten. Mit einem ukrainischen 
Pass besteht für diesen Personenkreis die 
Möglichkeit den ÖPNV kostenlos zu nutzen, 

sie benötigen deshalb keine KONUS-Karte. 
Diese Personen sind deshalb zwar zu mel-
den, sie werden dann aber von der Kurtaxe 
befreit. Auf diese Vorgehensweise haben 
sich die Zweckverbandsgemeinden verstän-
digt.Teilweise führen die Flüchtlinge ihre 
Katzen und Hunde mit. Diese sind dem Vete-
rinäramt, wegen der möglichen Tollwutge-
fahr, zu melden. Die Hunde werden bei der 
Gemeinde zur Hundesteuer gemeldet und 
erhalten eine Hundesteuermarke. Somit ist 
der Hund bei Verlust oder ähnlichem zuor-
denbar. Die Hunde werden zuerst einmal für 
das Jahr 2022 als steuerfreier Hund geführt. 
Bei längerem Aufenthalt ist eine Hundesteu-
erpfl icht zu prüfen. 
Der Gemeinderat stimmt der geschilderten 
Vorgehensweise bzgl. Kurtaxe und Hunde-
steuer einstimmig zu. 
  
Vorberatung für die Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbands 
- Fortschreibung des Lärmaktionsplans – 
Beratung und Beschlussfassung über die 
Stellungnahmen aus der Off enlage, Be-
schlussfassung über die Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans 
Die Off enlage der Fortschreibung des Lär-
maktionsplans hat in der Zeit von 01.10. 
– 05.11.2021 stattgefunden. Die abgege-
benen Stellungnahmen der Behörden und 
Träger öff entlicher Belange sowie der Privat-
personen sind in einer, dem Gemeinderat 
vorliegenden Abwägungstabelle mit einem 
Beschlussvorschlag versehen. BM Kreutz 
weist darauf hin, dass der Lärmaktionsplan 
für die Gemeinde St. Märgen auf freiwilliger 
Basis aufgestellt wird. Im Verfahren ist über 
die während der Off enlage eingegangenen 
Stellungnahmen und deren Abwägung zu 
beschließen. Zentrales Thema im Lärmakti-
onsplan sind die verkehrsrechtlichen Maß-
nahmen wie beispielsweise Tempo 30 im 
Bereich der gesamten Ortsdurchfahrt. Josef 
Saier fi ndet Tempo 30 durch den gesamten 
Ort unbedingt erforderlich. Die Lärmemis-
sionen der Kraftfahrzeuge seien enorm und 
eine große Belastung für den gesamten Ort. 
Die Straßen sind sehr breit, die Gehwege 
aber schmal, was beim Begehen Unbeha-
gen hervorruft. Eine Geschwindigkeitsre-
duzierung auf 30 km/h hält Josef Saier für 
zumutbar, da der Richtwert für die durch die 
Maßnahme begründete Fahrzeitverlänge-
rung von maximal 30 Sekunden, eingehal-
ten wird. Josef Saier bemängelt allerdings 
die vorgeschlagenen Äußerungen der Ge-
meinde bzw. des Gemeindeverwaltungsver-
bands zu den jeweiligen Stellungnahmen. Er 
ist der Meinung, dass man sich hier deutli-
cher und umfassender äußern sollte. 

Klaus Faller regt an, vermehrt Geschwindig-
keitskontrollen durchzuführen, insbesonde-
re sonntags. BM Kreutz sagt zu, dies an das 
Landratsamt als zuständige Behörde weiter-
zugeben.Thomas Simon befürwortet eben-
falls eine Temporeduzierung auf 30 km/h 
für die Ortsdurchfahrten. Wichtig wäre aller-
dings auch die Ein-/Ausfahrten in/aus dem 
Ort zu betrachten. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat ermächtigt die Vertreter in 
der Verbandsversammlung sowohl der Ab-
wägung über die Stellungnahmen aus der 
Off enlage, als auch der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplans insgesamt, zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme 
  
Vorberatung für die Zweckverbandsver-
sammlung des Zweckverbands Hoch-
schwarzwald 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
BM Kreutz verweis auf den dem Gemeinde-
rat zugegangenen Jahresbericht.Beratungs- 
oder Diskussionsbedarf besteht nicht. 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Feststel-
lung der Jahresrechnung 2020 des Zweck-
verbandes Hochschwarzwald. Die Vertreter 
der Gemeinde werden zur entsprechenden 
Stimmabgabe in der Zweckverbandsver-
sammlung ermächtigt. Der Beschluss er-
folgt einstimmig. 
Bauanträge 
• Neubau Wohnhaus mit ELW und Carport, 

Gesamt 2 Wohneinheiten, FlSt. Nr. 464, 
Hirschenhof 44. Der Gemeinderat erteilt 
einstimmig das Einvernehmen. 

 
Bekanntgaben 
• BM Kreutz dankt allen bei dem tragischen 

Verkehrsunfall beteiligten Helfern aus St. 
Märgen und den Nachbargemeinden, ins-
besondere auch dem Sportverein für das 
schnelle und beherzte Handeln.

• BM Kreutz bittet Personen, die Wohnraum 
für Flüchtlinge anbieten können, sich bei 
der Gemeinde zu melden.

• BM Kreutz trägt ein Schreiben des Poli-
zeipräsidiums Freiburg vor, in welchem 
allen Helfern und Einsatzkräften beim 
schlimmen Verkehrsunfall vom 18.03.2022 
auf der L 128 gedankt wird. Diesen Dank 
gibt der Bürgermeister gerne weiter.

 
 

TOURIST
INFORMATION

Öff nungszeiten der Tourist-
Information St. Märgen 
Montag, Mittwoch, Freitag von 9 - 12 Uhr  
(dienstags, donnerstags, Wochenende, fei-
ertags geschlossen)  
  
Es gelten die aktuellen Corona Richtlinien, 
einschl. der üblichen AHA-Hygienemaßnah-
men. 
Telefonisch ist die Hochschwarzwald Tou-
rismus GmbH auch außerhalb unserer Öff -
nungszeiten bei Fragen oder Anliegen unter 
07652/1206-0 oder per E-Mail: info@hoch-
schwarzwald.de zu erreichen. 

Ihre Tourist-Information St. Märgen 
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Veranstaltungen - St. Märgen 

Mittwoch, 06.04.2022 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang 
Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung - 
Holzräderuhren 
Schwarzwälder Uhr & weltweiter Uhrenhan-
del, Barockbildhauer Matthias Faller, Sakrale 
Kunst & Brauchtum. 
Sonderausstellung - „Holzräderuhren“ - Die 
Ausstellung bietet einen breiten Einblick in 
die Welt früher holzgefertigter Uhren. 
Eintritt: 6 €, Kinder (bis 14 Jahre) und Gäste 
mit Hochschwarzwald Card, Schwarzwald 
Card oder Museums Pass frei 
Es gilt weiterhin die Pfl icht zum Tragen einer 
FFP2-Maske.
Weitere Informationen unter: 
www.kloster-museum.de 
 

Donnerstag, 07.04.2022 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang 
Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung - 
Holzräderuhren 
  
13:00 - 16:00 Uhr 
Weißtannenhalle bei den Sportplätzen 
Stutbuchaufnahme 
Beurteilung der Schwarzwälder Kaltblutstu-
ten. Jungstuten ab drei Jahren erhalten ihre 
Bewertung für das Rasse-Zuchtbuch.Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. 09:00 - 12:00 Uhr, 
in Elzach Prechtal, Facklerhof, Fißnacht 3, 
Familie Josef Schill; 13:00 - 16:00 Uhr, St. 
Märgen. 
 

Freitag, 08.04.2022 

14:00 - 17:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang 
Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung - 
Holzräderuhren 
 

Sonntag, 10.04.2022 

10:00 - 16:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang 
Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung - 
Holzräderuhren

13:00 - 17:00 Uhr 

kunsthaus 
Ausstellung „ACHSE DES GRENZENLO-
SEN“ 
Rathausplatz 2, St. Märgen 
Die Ausstellung – ACHSE DES GRENZENLO-
SEN - Socrates Geens - Mixed Media Malerei 
ist bis zum 31.07.2022 für Sie geöff net. 
Die Malerei von Socrates Geens drückt die 
innere Welt eines Mystikers aus. Seine Bilder 

schöpfen aus der Quelle der eigenen spiri-
tuellen Erfahrungen und sind individuelle 
und lebendige Zeugnisse seines spirituellen 
Entfaltungsweges. 
Nach seinem Kunststudium in Brüssel lebte 
der Künstler viele Jahre in Asien, wo er sich 
in die Farb-, Geometrie- und Symbolanwen-
dung der sakralen Kunst vertiefte. In seiner 
aufwendigen und innovativen Maltechnik 
auf belgischer Leinwand kombiniert Socra-
tes Geens hochwertige Acrylfarben und –la-
cke häufi g mit Blatt-Edelmetallen wie Gold 
oder Palladium, oder mit indischen Bordü-
ren. 
Die Kunstwerke von Socrates Geens regen 
zur kontemplativen Innenschau an und la-
den den Betrachter ein, sich auf eine Reise 
ins Grenzenlose, entlang der eigenen inne-
ren Achse zu begeben.Weitere Informatio-
nen zum Künstler auf: sacredgates.com 
Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung 
erforderlich. 
Besuch nach den aktuellen Corona Richtli-
nien. 
Weitere Informationen unter: 
www.kunsthaus.info 
 

Mittwoch, 13.04.2022 

10:00 - 13:00 Uhr 
Kloster Museum St. Märgen - Eingang 
Kloster-Torbogen 
Rathausplatz 1, St. Märgen 
Kloster Museum mit Sonderausstellung - 
Holzräderuhren 
  
Eine aktuelle Übersicht sämtlicher Veran-
staltungen der Hochschwarzwald Touris-
mus GmbH erhalten Sie unter: 
www.hochschwarzwald.de .  
 
 

KIRCHEN
NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit 
St. Märgen-St. Peter

Corona-Verordnung: Bei Drucklegung 
dieser Ausgabe war seitens der Erzdiö-
zese noch nicht klar, welche Regelungen 
weiterhin für die Gottesdienste gelten 
werden.  

Aktuelle Informationen immer unter 
www.klosterdoerfer.de. 
  
Donnerstag, 7. April  
Pfarrkirche St. Märgen 
8:00 Uhr  Schülergottesdienst als Wort-

gottesdienst  
18:30 Uhr  Rosenkranzgebet für den Frie-

den  
19:00 Uhr Eucharistiefeier  
Maria Lindenberg 
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
Freitag, 8. April  

Pfarrkirche St. Peter 
18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden
19:00 Uhr Eucharistiefeier  
Maria Lindenberg 
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
Samstag, 9. April  
Pfarrkirche St. Märgen 
19:00 Uhr  Gottesdienst zum Palmsonn-

tag mit Segnung der Palmen und 
mit den Erstkommunionkindern

Maria Lindenberg 
7:30 Uhr Eucharistiefeier  
14:00 Uhr  Kreuzweg für den Lebens-

schutz CDL + KMW Treff punkt 
Muckenhof, anschließend ca. 
15.30 Uhr Hl. Messe  

16:30 Uhr  Beichtgelegenheit im Pilger-
saal

Sonntag, 10. April   Palmsonntag  
Pfarrkirche St. Märgen 
19:00 Uhr  Bußfeier in der Österlichen Buß-

zeit
Pfarrkirche St. Peter 
10:00 Uhr  Gottesdienst zum Palmsonn-

tag mit Segnung der Palmen 
und mit den Erstkommunionkin-
dern (eventuell Beginn auf dem 
Klosterhof )  

Maria Lindenberg 
8:30 Uhr Eucharistiefeier  
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
15:00 Uhr Andacht  
Montag, 11. April  
Maria Lindenberg 
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
St. Ursulakapelle 
18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden
Dienstag, 12. April  
Pfarrkirche St. Peter 
8:00 Uhr  Schülergottesdienst als 

Eucharistiefeier
Maria Lindenberg 
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
Mittwoch, 13. April  
Thurnerkapelle 
19:00 Uhr  2. Seelenamt für Luise Schlegel 

im weiteren Familienkreis  
Maria Lindenberg 
11:00 Uhr Eucharistiefeier  
Donnerstag, 14. April, Gründonnerstag
Pfarrkirche St. Peter 
20:00 Uhr  Messe vom Letzten Abend-

mahl ohne Fußwaschung; an-
schl. Betsunde der kfd in der 
Pfarrkirche

Maria Lindenberg 
19:00 Uhr Beichtgelegenheit  
20:00 Uhr  Abendmahlmesse, 
 anschließend Ölbergandacht

 

Evangelische Versöhnungsgemeinde 
Stegen

Gottesdienste 
Sonntag, 10.04.2022 
10.00 Uhr - Gottesdienst mit Prädikant Ge-
org Körner im Ökumenischen Zentrum in 
Stegen 
18.00 Uhr - Gottesdienst mit Prädikant Ge-
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org Körner im Evangelischen Gemeindezen-
trum in Kirchzarten 
  
Einladung zum Friedensgebet in der Kir-
chengemeinde Kirchzarten-Stegen. 
Niemand soll mit seinen Sorgen und Ängs-
ten alleine bleiben; Hoff nung kann man tei-
len. 
Dazu ist bis auf weiteres dienstags im Öku-
menischen Zentrum am Stegener Dorf-
platz ein Gebet um Frieden und Zeit für 
Stille, donnerstags im Kirchzartener Evan-
gelischen Gemeindezentrum. 
Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr. Das Opfer 
des viertelstündigen Gebetes unterstützt 
die Ukraine-Hilfe des Diakonischen Werkes. 
Beide Gottesdiensträume sind tagsüber ge-
öff net. 
  
„Singen für den Frieden“ ist am Dienstag, 
22. März, 18.00 Uhr vor dem Ökumenischen 
Zentrum bei Kerzenlicht vor dem Ökume-
nischen Zentrum: Friedenslieder zu singen 
ist genauso möglich wie zuzuhören. Bei 
schlechten Wetter im Ökumenischen Zent-
rum. 
  
Aucn in St. Peter wird ein Friedensgebet an-
geboten:
Auf Freitag, 18. März, 17.30 wird in die 
Pfarrkirche St. Peter zum ökumenisches 
Friedensgebet eingeladen, veranstaltet 
von der Katholischen Pfarrgemeinde St. 
Peter und der Evangelischen Versöhnungs-
gemeinde. Angesichts des Krieges in der Uk-
raine laden die Gemeinden ein, gemeinsam
zu beten, zu singen, zu schweigen und auf 
Gott zu hören. 
  
Auf kommenden Sonntag, den 20. März, 
lädt der Freundeskreis für Kirchenmusik um 
17.00 Uhr zu dem Konzert,“ Raritäten der 
Kammermusik“ mit dem Cyprian Ensemble 
Freiburg in das Evangelische Gemeindezen-
trum Kirchzarten, ein. 
 
 

BERICHTE 
DER VEREINE

Bienenzuchtverein

Mitgliederversammlung 
Am Donnerstag dem 28.04.2022 fi ndet um 
19.30 Uhr im Gasthaus Thurner, die diesjäh-
rige ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. 

Tagesordnungspunkte sind: 
1.  Begrüssung Eröff nung 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht 
4. Kassenbericht 
5. Kassenprüfbericht 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Verschiedenes 

Hierzu laden wir alle Mitglieder gem.der Sat-
zung §9 recht herzlich ein. Im Anschluss hält 
Martin Homburger, Vorstand vom Freibur-
ger Imkerverein einen Vortrag zu: Auswinte-
rung der Biene, Schwarmmanagement 
Ich freue mich auf euer kommen 
Josef Hog  
 
 

Feuerwehr

Termine 
Montag, 11.04.2022 
20:00 Uhr, Übungen - Gruppen 1 + 2 
Gemäß Hygienekonzept und abhängig der 
Fallzahlen. 
  
www.feuerwehr-st-maergen.de  
 
 

Schwarzwaldverein

Frühlingswanderung 
am Kaiserstuhl
Palmsonntag, 10. April 2022
Rund um Schelingen
Wir starten unsere Wanderung in Oberber-
gen und gehen Richtung Staff elberg-Katha-
rinenkapelle-Degenmatt über Badberg und 
nach Oberbergen zurück. Wegstrecke 11 
km | Dauer 4 Stunden | Höhenmeter 330 m |  
Treff punkt 12.00 Uhr Parkplatz Hausmatte  |  
Fahrgemeinschaften | Rucksackverpfl egung 
| Leitung Hubert Schwer, Tel. 07669-1379 

Fit in den Frühling Let‘s go! 
Am Montag, 11. April 2022
Für Alle, die Lust auf Bewegung in der freien 
Natur haben.
Nach einer Einlauf- und Aufwärmphase ma-
chen wir ausgewählte Übungen zur Kräfti-
gung, Mobilisation, Dehnung und Stärkung 
des Geleichgewichts. Gemeinsam legen wir 
das Tempo fest, der Spaß und die Freude an 
der Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Nach 
eigenem Wunsch mit oder ohne Stöcke 
möglich. Wegstrecke 4-6 km | Dauer 2 Stun-
den | Treff punkt 14.00 Uhr Eingang Rathaus
Leitung Gerlinde Hermann, Tel. 07669-1072  
Gesundheitswanderführerin Zertifi ziert 
nach deutschem Wanderverband 

Friedenswanderung des 
Schwarzwaldvereins
Ostersamstag, 16. April lädt der Schwarz-
waldverein zu einer Friedenswanderung 
ein. Ziel der etwa 5 Kilometerlangen Strecke 
ist der Donauursprung, wo die Wanderer 
ein Zeichen für Frieden und der Solidarität 
mit der ukrainischen Bevölkerung setzen 
wollen.Initiator ist der Schwarzwaldverein 
Donaueschingen unterstützt von der Regi-
on Süd-Ost des Hauptvereins. Eingeladen 
sind Mitglieder und Gäste. Zwei Wander-
gruppen starten getaktet mit dem ÖPNV 
gegen 13:15 jeweils am Bahnhof in Hüfi n-

gensowie am Bahnhof in Donaueschingen. 
Am Zusammenfl uss von Brigach und Breg 
fi ndet gegen 15 Uhr eine kurze Kundge-
bung statt. Von dort führt ein kurzer Weg 
durch den Schlosspark zurück zum Bahnhof 
in Donaueschingen. Eine Einkehr ist nicht 
vorgesehen, Rucksackverpfl egung wird 
empfohlen.Der Donauursprung vereint die 
Wässer aus den Zufl üssen Brigach und Breg. 
Zusammenn mit weiteren Zufl üssen verbin-
det die Donau viele europäische Länder und 
Menschen und wird damit zum verbinden-
den Symbol internationaler Freundschaft.
Weitere Informationen unter www.schwarz-
waldverein-donaueschingen.de und www.
schwarzwaldverein.de. 
Den gesamten Wanderplan unter www.
schwarzwaldverein-st-maergen.de sowie als 
Flyer bei der Touristinfo und im Rathaus  
 
 

Landfrauenverein

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
8. April 2022  um 19.00 Uhr im Gasthaus 
Neuhäusle laden wir alle Mitglieder sowie 
Interessierte ganz herzlich ein. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht mit Bilderpräsentation
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht
6. Grußworte
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ehrungen
9. Verschiedenes
 
Über zahlreiche Teilnehmer/innen freuen 
wir uns. 
Das Vorstandsteam  
 
 

INTERESSANTES & 
WISSENSWERTES

Stellenangebote

Stadt Titisee-Neustadt 
sucht:
• Mitarbeiter (m/w/d) für die Feuerwehr  

50 %
• Mitarbeiter (m/w/d) für das städtische 

Archiv  50 %
• Mitarbeiter (m/w/d) für die Nachmit-

tagsbetreuung in der Hirschbühlschule  
26 % 

Schwerbehinderte Bewerber:innen werden 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt eingestellt. 
Den vollständigen Ausschreibungstext mit 
ausführlichen Informationen zum jewei-
ligen Aufgabengebiet, zu den Anforde-
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rungen und unserem Angebot, sowie den 
Ansprechpersonen fi nden Sie unter: www.
titisee-neustadt.de in der Rubrik „Karriere“. 
 
 

Schule, Ausbildung, Weiterbildung

Berufe in Uniform On -Tour - 
Bundeswehr, Bundespolizei, 
Landespolizei Baden-Würt-
temberg und Zoll suchen 
Nachwuchs 
Frühjahrstour der Einstellungs/-Karrierebe-
rater 
Die Berufe in Uniform sind extrem spannend 
und vielfältig: Kein Tag ist wie der andere. 
Abwechslung ist selbstverständlich. Die 
Chancen auf Ausbildungs-/ und Studien-
plätze sind sehr gut. An verschiedenen Plät-
zen in Eurer Nähe machen die Einstellungs-/ 
und Karriereberater der Bundeswehr, der 
Bundespolizei, der Polizei Baden-Württem-
berg und der Zollverwaltung Halt. Gemein-
sam stehen sie Interessierten und deren 
Angehörigen für Beratungsgespräche und 
Fragen rund um Ausbildung und Studium, 
sowie zu allgemeinen Fragen zur Verfügung. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Wir freuen uns auf Euren Besuch an 
folgenden Terminen und Standorten: 
Dienstag, 26.04.2022, Titisee-Neustadt, Zir-
kusplatz, (ohne Zoll) 
Mittwoch, 27.04.2022, Waldshut-Tiengen, 
Viehmarktplatz, (ohne Bundeswehr) 
Donnerstag, 28.04.2022, Lörrach, Neuer 
Marktplatz 

Freitag, 29.04.2022, Müllheim, Markgräfl er 
Platz 
Montag, 02.05.2022, Bad Krozingen, Lamm-
platz, (ohne Zoll) 
Dienstag, 03.05.2022, Breisach am Rhein, 
Marktplatz, (ohne Zoll) 
Mittwoch, 04.05.2022, Freiburg, Platz der Al-
ten Synagoge, (ohne Bundeswehr) 
Donnerstag, 05.05.2022, Emmendingen, 
Großer Marktplatz 
Freitag, 06.05.2022, Waldkirch, Marktplatz, 
(ohne Zoll) 
Alle Veranstaltungen fi nden zwischen 
15:00 Uhr und 18:00 Uhr statt. Weitere In-
formationen auch unter: 
- www.bundeswehr.de 
- www.polizei-der-beruf.de 
- www.komm-zur-bundespolizei.de 
- www.zoll-karriere.de  
 
 

Veranstaltungen im Umland

Festliche Musik für Zink und 
Orgel zur Osterzeit 
Das festliche Konzert zur Osterzeit in der 
Wallfahrtskirche auf dem Lindenberg ist 
zur guten Tradition geworden und so fi ndet 
auch in diesem Jahr am Ostermontag, den 
18. April um 17 Uhr ein Konzert mit festlicher 
Musik für Zink, Gesang und Orgel statt.  

Der Zink ist ein historisches Blasinstrument, 
dessen Gebrauch seine Blütezeit im 17. 
Jahrhundert hatte. Klanglich nimmt man 
eine Mischung aus Blockfl öte und Trompete 
wahr. Auf dem Instrument kann man sehr 

virtuos spielen. Ian Harrison ist ein Meister 
dieses seltenen Instruments. Zusammen 
mit der Sopranistin Susanne Filser und Jo-
hannes Götz, Bezirkskantor und Organist 
der Barockkirche St. Peter, wird er Werke aus 
der Renaissance und dem Barock darbieten. 
Musik von Hans Buchner, Hans Kotter, Cip-
riano de Rore, Johann Caspar Kerll, Heinrich 
Schütz und Improvisationen werden zu hö-
ren sein. 
Karten zu 15 €, (erm. 10 €) zzgl. VVK über 
www.reservix.de, bekannten BZ-Vorver-
kaufsstellen und an der Abendkasse ab 16 
Uhr  
Es sind die aktuell gültigen Corona-Vor-
schriften zu beachten, weitere Informatio-
nen unter www.barockkirche-st-peter.de 
 
 

NABU Dreisamtal 
Dienstag, 12. April 2022, Vogelstimme-
nexkursion für Familien mit Kindern ab 6 
Jahren 
Leitung: Thomas Gekle, NABU Dreisamtal 
Wir erfreuen uns an den Vogelstimmen und 
versuchen häufi ge Vogelstimmen mit einfa-
chen Merkhilfen kennen zu lernen. 
Treff punkt:  Buchenbach, Maierhof bei der 
Friedrich-Husemann-Klinik;  Parkmöglich-
keit:  von Buchenbach kommend: Südlicher 
Parkplatz der Friedrich-Husemann-Klinik, 
Nähe Studienhaus Wiesneck. 
Beginn:  18:00 Uhr, Dauer:  ca. 1 bis 1,5 Stun-
den. Teilnahme: kostenlos. Spenden erbe-
ten. Es gelten die aktuellen Corona-Kontakt 
und Hygieneregeln. 

Wichtige Ukraine-Nothilfe
Care-Pakete

Patenschaften für die Ukraine
Heu eHoffnung
www.hoffnung-heute.deS’EinlädeleS’EinlädeleVerkauf Begegnung Lebensberatung Ukraine-Hilfe    • • •  

Care-Paket (Bananenkarton oder ähnlich)
Haltbare Lebensmittel bis Juni 2022

Nudeln
Brühwürfel

Konserven 
(Fisch, Fleisch)
Margarine
Öl
Mehl
Salz

Zucker
Tee
Schokolade
Nüsse
Zwieback
Milchpulver
Babybrei
Haferflocken

Annahmestellen:
Schwarzwälder Landcafé, Wagensteigstrasse 1, 

79274 St. Märgen • Montag bis Sonntag von 8-17 Uhr

Lebensberatung Sandy Gebhardt, Talstrasse 11, 

78120 Furtwangen • Montag bis Sonntag von 8-12 Uhr

Abholung bei Ihnen zu Hause:

Anmeldung unter 07669-1211 (Familie Straub)
Allgemeine Infos unter 0160-8317132 (Jürgen Gerlach)

S’EinlädeleS’EinlädeleVerkauf Begegnung Lebensberatung Ukraine-Hilfe    • • •  

Gemeinnützige Gesellschaft für Mission und Seelsorge mbh

   Guntramstraße 58 • 79106 Freiburg
   Tobias Adler
   tobiasadler@seinlaedele.de
   seinlaedele.de •    SEinlädele

Facebook Instagram Internet Youtube WhatsApp Newsletter
Bleiben Sie immer aktuell informiert:

Wichtige Ukraine-Nothilfe

Zusätzlich können gebracht werden:

Matratzen
Schlafsäcke
Isomatten
Decken
Erste-Hilfe-Sets
Verbandskästen
Windeln
Feuchttücher
Power-Banks
Generatoren
Krücken
Rollatoren

Rollstühle
Gut erhaltene Fahrräder

Hygieneartikel:
Duschgel
Zahnpasta
Zahnbürsten
Damenhygiene

Medikamente:
Schmerzmittel
Fiebermittel
Antiseptika

Falls neue Sachspendenbedarfe entstehen, machen 
wir Aufrufe über unsere Social-Media-Kanäle und 
den gemeinsamen News-Blog mit der Evangelischen 
Stadtmission unter:
https://blog.stadtmission-freiburg.de und

https://www.seinlaedele.de/bedarfsliste.html

Geldspenden sind jederzeit willkommen & wertvoll!
Spendenkonto: Sparkasse Freiburg
IBAN: DE60 6805 0101 0002 0413 97
Stichwort: Ukraine-Nothilfe

Per PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/seinlaedele

Care-Pakete

Ende des 
redaktionellen 

Teils



Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH  
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH auf dem 

Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig.

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Bürokraft gesucht
in den Hochschwarzwald, 1 Tag pro Woche. Tel. 07651-2019180

Neue Yogakurse in Titisee
Yoga für die Wirbelsäule  mittwochs  18.30 - 19.45 Uhr  
klassisches Hatha-Yoga  dienstags  18.15 - 19.15 Uhr  
Schwangerenyoga   donnerstags  17.45 - 19.00 Uhr 

Anmeldung & Information: 
www.yoga-titisee.de • Tel. 07651/9729090 

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7)
bis 28.04.22 (KW17) gültig.

Unsere Aktionsbedingungen entnehmen Sie 
unter www.primo-stockach.de/aktionen

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%







ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07651 971 800 • www.klavierbau-jacobi.de






